
Stadt Dortmund  

Bauleitplanung; 
76-II. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie Änderung Nr. 1 des
Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost - (hier: Teilbereiche A, C-I)
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sowie 
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Anlage 11



- 2 - 

 

Bauleitplanung; 76 (II.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost - 

Lfd
Nr. 
Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

3 

 

 
Das Ordnungsamt, Allgemeine Gefahrenabwehr, teilen in ihrer Stellungnahme 
vom 04.10.2019 mit, dass sich im Plangebiet ein Bombenabwurfgebiet befindet, 
die Blindgängerverdachtspunkte werden mitgeteilt und durch Übersichtspläne 
verortet. Außerdem werden die erforderlichen Maßnahmen zur 
Kampfmittelbeseitigung genannt.   
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und auch an die Vorhabenträger 
weitergeleitet. Die Kennzeichnungen der Blindgängerverdachtspunkte werden als 
sonstige Festsetzung im Bebauungsplanentwurf aufgenommen. In der 
Planzeichnung wird außerdem unter den Hinweisen (Hinweis Nr. 14) der Punkt 
„Kampfmittelräumdienst“ aufgenommen.  
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen.  
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Die Brandschutzdienststelle äußert in ihrer Stellungnahme vom 05.09.2019 keine 
Bedenken gegen die Planung. 
 
Der Hinweis zur Löschwasserversorgung wird in den Entwurf des 
Bebauungsplanes (s. Hinweis Nr. 19) übernommen. 
 
Der Hinweis auf notwendige anzuleiternde Stellen wird zur Kenntnis genommen. 
Aufstell- und Bewegungsflächen sollen auf den privaten Grundstücken 
berücksichtigt werden. Diese werden jedoch nicht im Bebauungsplan festgesetzt, 
sodass keine inhaltlichen Änderungen notwendig sind. Gleiches gilt für mögliche 
Umfahrten. 
 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen.  
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Untere Naturschutzbehörde 
 
Artenschutz: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Für die Teilbereiche A, B, D, E 
und G des Änderungsbereiches sind im Rahmen des Bebauungsplanes 
artenschutzrechtliche Fachbeiträge erstellt worden. Für die Teilbereiche C, F und 
H wird der Artenschutz erst auf nachgelagerter Ebene betrachtet. Die zuletzt 
genannten Teilbereiche sind zu einem Großteil bereits vollständig baulich genutzt. 
Es werden zukünftig keine baulichen Erweiterungen ermöglicht, die eine 
artenschutzrechtliche Betrachtung auf der Ebene der Bauleitplanung erfordern. 
Aufgrund der notwendigen Aktualität der Artenschutzfachbeiträge ist eine 
Betrachtung erst im Zuge eines eventuellen Abrisses oder Neubaus zielführend.  
Im Ergebnis werden keine artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote ausgelöst. Auf 
der Fläche A erfolgt eine weitergehende Untersuchung hinsichtlich eines 
Amphibienvorkommens, das bislang nicht vollständig ausgeschlossen werden 
konnte. Hierzu wird die Untere Naturschutzbehörde im Rahmen der förmlichen 
Beteiligung nach § 4 (2) BauGB erneut beteiligt.  
 
Eingriffsbilanzierung/ Baumschutzsatzung: 
Die Hinweise werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. Die Baumschutzsatzung 
wird angewendet.  
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Untere Wasserbehörde 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Entlastung der öffentlichen 
Mischwasserkanalisation wurden geprüft und werden teilweise festgesetzt. Im 
Bebauungsplanentwurf ist für alle Bereiche eine Dachbegrünung sowie Vorgaben 
zur Verringerung der Versiegelung festgesetzt worden.  
 
Die Auswertung der Starkregengefahrenkarte ist in den Kap. 4.1.1.3 
„Überflutungs- und Hochwasserrisiko“ sowie Kap. 4.6 „Schutzgut Klima und 
Luft“ im Umweltbericht aufgenommen worden.  
 
Der nachhaltige Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser wird im 
weiteren Bebauungsplanverfahren berücksichtigt. Zur Beurteilung wurde die 
Checkliste für Wassersensibilität in Bebauungsplänen geprüft und im 
Umweltbericht beschrieben. Die Entwässerungskonzepte, inkl. der 
Überflutungsnachweise, sollen jedoch erst im Rahmen der jeweiligen 
Baugenehmigungsverfahren erfolgen.   
In Kapitel 4.1.1.3 „Überflutungs- und Hochwasserrisiko“ wird der Umgang mit 
möglichen Vorkommen von Hochwasser beschrieben.  
 
 
Untere Bodenschutzbehörde 
 
Altlasten: 
Die Hinweise werden entsprechend berücksichtigt.  
Das Thema Altlasten wird darüber hinaus in der Begründung in Kapitel 14.1 
Kontaminationen sowie im Umweltbericht in Kapitel 4.3.1.4 „Altlasten/ Stoffliche 
Vorbelastungen“ behandelt. Inhaltliche Änderungen am Bebauungsplan sind nicht 
notwendig. 
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Bodenschutz: 
Die Hinweise zum Bodenschutz beziehen sich auf die Teilflächen E1/ E2 und D. 
Für den Teilbereich E (E1/E2) wurde ein Bodenschutzkonzept erarbeitet. Es 
stellte sich dabei heraus, dass kein Archivboden vorkommt. Aufgrund der hohen 
Funktionserfüllung des Bodens ist es vorgesehen, dass konkrete Maßnahmen im 
Umgang mit dem Boden während und nach der Baumaßnahmen im Rahmen des 
Bauantrags geregelt werden. Es sind Kompensationsmaßnahmen im Rahmen der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung geplant, die vor allem auch dem 
Schutzgut Boden Rechnung tragen sollen (Umstellung von konventioneller 
Ackernutzung auf Bioacker). Nähere Ausführungen sind dem Umweltbericht 
sowie der Begründung zu entnehmen.  
 
Methan: 
Der Hinweis wird in die Begründung mit aufgenommen. 
 
Bergbau: 
Die Anregung wird berücksichtigt. Die BR Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und 
Energie wurde entsprechend beteiligt. Die Anmerkungen sind in der separaten 
Stellungnahme dargestellt.  
 
Zusammenfassung: 
Die aufgeführten Bedenken gegen die Änderung des Bebauungsplanes Ap 161 
stehen im Zusammenhang mit der zunächst angenommenen Archivfunktion des 
Bodens. Da diese durch ein weiteres Gutachten (Bodenschutzkonzept 2021 von 
Ahlenberg Ingenieure) nicht bestätigt wurde und Maßnahmen zur Kompensation 
des Eingriffs vorgesehen sind (Umlagerung des Bodens im Rahmen des 
Baustellenmanagements auf der Fläche E, Umnutzung von konventionell 
bewirtschafteten Acker zu Bioacker), sind ausreichende Maßnahmen getroffen 
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worden, welche einen angemessenen Umgang i.S.d. des Bodenschutzes 
gewährleisten. 
 
 

10 
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Umweltplanung: 
Die Hinweise zur Umweltplanung beziehen sich auf die Flächen D und E (E1/ 
E2). Für die Fläche E wurde ein Bodenschutzkonzept erarbeitet.   
Es wurden bereits Abstimmungsgespräche zwischen dem Umweltamt und dem 
Stadtplanungs- und Bauordnungsamt geführt. Im Bebauungsplanentwurf sind 
Maßnahmen auf Flächen festgesetzt, die den Eingriff an anderer Stelle 
ausgleichen sollen. Details zu den Flächen und Maßnahmen sind der Begründung 
Teil A und B (Umweltbericht) zum Bebauungsplan zu entnehmen.  
 
 
Die Hinweise zur Ausführungsplanung sowie zur Bürgschaftssumme werden im 
weiteren Bebauungsplanverfahren berücksichtigt und in die noch 
abzuschließenden städtebaulichen Verträge aufgenommen.  
 
 
 
Klimaschutz: 
 
Klimaanpassung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die topografische Lage der Fläche E sowie der Umgebung ermöglicht bereits 
derzeit keinen Kaltluftabfluss in nördliche Richtung, der Kaltluftabfluss wird von 
den östlich angrenzenden Freiflächen übernommen und bleibt auch langfristig 
erhalten.  
Im Bebauungsplanentwurf sind verpflichtende Grünfestsetzungen aufgenommen 
worden (Dachbegrünung, Stellplatzbegrünung, Begrünung der Vorzone, 
Immissionsschutzpflanzung).  
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Für das Plangebiet wird kein übergreifendes bzw. flächendeckendes 
Energieversorgungskonzept erarbeitet. Dies ist zum einen abhängig von der Größe 
des Geltungsbereiches. Zum anderen handelt es sich bei der Änderung Nr. 1 um 
eine Umgestaltung eines bestehenden Sondergebietsstandortes bzw. 
Gewerbegebietes. Die überwiegenden Grundstücke sind bereits bebaut und sollen 
attraktiver gestaltet werden. Insofern kann auf die Stellung der Gebäude kaum 
Einfluss genommen werden. Sofern neue Gebäude geplant sind, werden hier 
schon aufgrund wirtschaftlicher Interessen nachhaltige Energiekonzepte verfolgt. 
Die Installation von PV-Anlagen ist darüber hinaus auch im 
Bebauungsplanentwurf festgesetzt worden, ebenso wie die Dachbegrünung und 
wird über die Festsetzung zur Errichtung von Flachdächern verpflichtend. 
 
Ein Mobilitätskonzept soll nicht erarbeitet werden, da die Flächen bereits 
überwiegend bebaut und Rad- und Fußwegeverbindungen vorhanden sind. Bei 
den einzelnen Bauvorhaben wird gemäß der Stellplatzsatzung der Stadt Dortmund 
auf eine ausreichende Anzahl und Ausgestaltung der Fahrradstellplätze geachtet.  
 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme teilweise zu folgen.  
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Flächennutzungsplan, Regionalplan: 
Die Stellungnahme bezieht sich auf den Teilbereich B und ist damit nicht 
Gegenstand der vorliegenden Abwägung.  
 
 
 
Wirtschaftsflächen: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Immissionsschutz: 
Die Stellungnahme bezieht sich auf den Teilbereich D und wird zur Kenntnis 
genommen. Das zu dieser Zeit geplante Bauvorhaben wurde aufgrund der 
Lärmimmissionen verworfen. Für diesen Bereich soll zukünftig ein Sondergebiet 
SO mit der Zweckbestimmung „(G)EH/ Dienstleistungs- und Büropark“ 
festgesetzt werden. Schalltechnische Untersuchungen sollen im 
Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden, wenn eine konkrete 
Gebäudeplanung vorliegt. Im Bebauungsplanentwurf sind unter Punkt 11 der 
textlichen Festsetzungen Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen getroffen worden, welche zu beachten sind. Grundsätzlich 
können aber mit einer entsprechenden Gebäudestellung und Aufteilung der 
Nutzungen im Gebäude angemessene Innenschallpegel erreicht werden. 
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11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Teilbereich B (Baumarkt) sind darüber hinaus nicht 
Gegenstand der vorliegenden Abwägung und können der Abwägung zum 
Teilbereich B entnommen werden.  
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Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen.  
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Entwurf des Bebauungsplanes 
wird der Hinweis bzgl. der Denkmalpflege aufgenommen. 
 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen.  
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Auf Grundlage der Hinweise der Bauaufsicht sind Festsetzungen zu 
Werbeanlagen in den Bebauungsplanentwurf aufgenommen sowie ergänzende 
Ausführungen in die Begründung integriert worden. Außerdem werden die 
Vorgaben zum Thema Werbeanlage in den jeweiligen städtebaulichen Verträgen 
geregelt.  
 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Eggensteinstraße und der westliche Teil der Schleefstraße werden im 
Planverfahren überplant. Aufgrund dessen sollen diese Straßen dementsprechend 
entwidmet und an die jeweiligen Vorhabenträger verkauft werden. Die 
Einziehungsverfahrenen werden eigenständig, aber nach Möglichkeit parallel zum 
Bauleitplanverfahren erfolgen.  
 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
 
Es wird empfohlen, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen.   
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Bisher liegt ein Verkehrsgutachten für 
den gesamten Geltungsbereich vor. Die geplanten Entwicklungen der Nutzungen 
im Gewerbegebiet Aplerbeck-Ost führen in ihrer Gesamtheit zu einer spürbaren 
Zunahme des Verkehrsaufkommens. Insgesamt wird die Abwicklung der infolge 
der zukünftigen Nutzungen entstehenden Verkehre aber als möglich erachtet. 
Bedingung hierfür ist, dass die Umlaufzeiten der im Eigentum des 
Landesbetriebes StraßenNRW stehenden Signalanlagen an den angrenzenden 
Knotenpunkten von bisher 60 Sekunden auf dann 90 Sekunden verlängert werden. 
Durch die Anpassung des Signaltaktes und der geänderten Verteilung der 
Freigabezeiten werden Knotenleistungen von max. Stufe D oder besser erreicht. 
Eine Gefahr von sicherheitskritischen Überlastungen in Richtung der Abfahrten 
von der B1 besteht nicht. (s. auch Begründung zum Bebauungsplan unter Kapitel 
4.1)  
 
Das vorhandene Verkehrsgutachten wird nach interner Prüfung an die zuständigen 
Fachämter weitergeleitet. 
 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
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Die vorliegende Stellungnahme bezieht sich auf alle Teilbereiche A-H. Der 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Das vorhandene Verkehrsgutachten wird nach interner Prüfung an die zuständigen 
Fachämter weitergeleitet. 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
 
Es wird empfohlen, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen. 
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Bestandsgrün soll weitestgehend erhalten bleiben und die Flächen max. durchgrünt 
werden. Die Schaffung neuer Grünflächen oder von Blühwiesen wurde im 
Gesamtplan geprüft und ist leider nur in sehr geringem Umfang möglich. In jedem 
Fall bleibt im Entwurf des Bebauungsplanes der Immissionsschutz-Grünstreifen 
innerhalb des Bebauungsplangebietes erhalten und über entsprechende Festsetzungen 
gesichert.  
 
Zu den Straßenbäumen in den öffentlichen Verkehrsflächen werden keine konkreten 
Festsetzungen im Bebauungsplanentwurf getroffen. Diese Details und deren 
Umsetzung obliegen den zuständigen Fachämtern. Im Bereich von privaten 
Stellplatzanlagen wurden die Baumscheibengrößen von 12m³ bei der Festsetzung im 
Bebauungsplanentwurf berücksichtigt. 
 
Eine Dachbegrünung wird für neu zu errichtende Dächer im Bebauungsplanentwurf 
festgesetzt. Die Empfehlung zur Fassadenbegrünung wird als textliche Festsetzung in 
den Bebauungsplanentwurf aufgenommen. 
 
Schottergärten werden im Hinblick auf die Biodiversität im Bebauungsplan durch 
textliche Festsetzung ausgeschlossen. Die Festsetzung zu Immissionsschutzpflanzung 
ist im Sinne der Biodiversität auf ein möglichst vielfältiges Artenspektrum 
ausgerichtet.   
 
Die Anmerkung hinsichtlich der nischenbrütenden Vögel kann nicht im 
Bauleitplanverfahren geregelt werden. Die bislang erstellten Artenschutzgutachten 
geben keine Hinweise darauf, dass die Bestandsgebäude als Nistplätze genutzt 
werden. Ohne konkrete Nachweise eines Vorkommens gebäudebrütender Vögel kann 
weder eine Festsetzung noch ein Hinweis diesbezüglich in den Bebauungsplan 
aufgenommen werden. 
 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen.  
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Im Bebauungsplanentwurf werden nur Nutzungen zugelassen, deren 
Hauptsortiment nicht-zentrenrelevant ist. Es können jedoch zentrenrelevante 
Nebensortimente angeboten werden, wenn diese im Einklang mit den Vorgaben 
der Landesplanung beschränkt werden. Für jeden Bereich, indem 
Einzelhandelsnutzungen geplant sind, werden ergänzende 
Verträglichkeitsgutachten erstellt und in der Planung berücksichtigt. Die 
Vorgaben und Ziele des Masterplans Einzelhandel der Stadt Dortmund werden 
erfüllt. Des Weiteren wird für jeden Bereich mit Einzelhandelsnutzung ein 
„regionaler Konsens“ hergestellt. Detaillierte Ausführungen hierzu können auch 
der Begründung, Kapitel 2 und 6, entnommen werden.  
 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
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Von folgenden Fachämtern wurden keine Bedenken geäußert bzw. keine Anregungen zum Bauleitplanverfahren gemacht:  
 Fachbereich Liegenschaften (23/3-1) 
 Gesundheitsamt (53/2) 
 Stadtplanungs- und Bauordnungsamt, Geschäftsbereich Mobilitätsplanung (61/3) 
 Tiefbauamt (66/3-1) 
 Tiefbauamt (66/3-2) 
 Tiefbauamt (66/6) 
 Stadtentwässerung Dortmund (70/2-1) 
 8/dp 
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Die Stellungnahme des RVR vom 26.08.2019 wird zur Kenntnis genommen. 
Inhaltliche Änderungen sind vorerst nicht vorzunehmen.  
Eine erneute Beteiligung des RVR erfolgt im Rahmen der förmlichen Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, 
wenn konkrete Planungen vorliegen. Sodann kann auch der Entwurf des 
Regionalplanes Ruhr berücksichtigt werden.  
 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
 
Es wird empfohlen, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen. 
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- 25 - 

Bauleitplanung; 76 (II.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost - 

Lfd
Nr. 
Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

108 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anbauverbotszone von 40 m wird in den Bebauungsplanentwurf entsprechend 
berücksichtigt. Die übrigen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an die 
Vorhabenträger weitergeleitet. 
 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
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Der Anregung des LWL - Archäologie für Westfalen wird gefolgt und die untere 
Denkmalbehörde (StA 61/2-4) wird in der weiteren Planung beteiligt.  
 
Ein allgemeiner Hinweis zum Umgang mit möglichen 
Bodendenkmalverdachtsflächen wird in den Bebauungsplanentwurf übernommen.  
 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
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Die vorhandene Festsetzung einer Immissionsschutzpflanzung mit einer Breite 
von 30 m zwischen dem vorhandenem Gewerbegebiet und dem Wohngebiet an 
der Trapphofstraße bleibt weiterhin bestehen und wird im Bebauungsplanentwurf 
entsprechend festgesetzt. Im Übrigen ist ein Schallschutznachweis im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens zu erbringen, wenn konkrete Bauvorhaben 
vorliegen. Dies ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich.  
 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
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Die Stellungnahme vom 30.07.2019 wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise 
beziehen sich auf die Teilbereiche A und D und werden auch an die jeweiligen 
Vorhabenträger weitergeleitet. Die entsprechenden Flächen werden mit 
Leitungsrechten für die DO-Netz belegt, sodass eine Erreichbarkeit jederzeit 
möglich ist und keine Überbauung dieser Flächen erfolgen kann. Auf der Fläche 
D wird des Weiteren eine Fläche für die Versorgung mit der Zweckbestimmung 
„Gas“ festgesetzt, um diesen Bereich dauerhaft für die DO-Netz zu sichern.    
 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen.  
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Gemäß des Schreibens vom 02.08.2019 bestehen seitens der DSW21 keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen die Änderung des Bebauungsplanes Ap 161. 
 
Die Hinweise zu den vorhandenen Buslinien werden zur Kenntnis genommen. Die 
Bushaltestellen müssen durch die Entwicklungen nicht verändert werden, da die 
Funktionalität nicht beeinträchtigt wird. Gegebenenfalls kann eine Umbenennung 
der Haltestelle „Eggensteinstraße“ angebracht sein, wenn das parallel vorgesehene 
Verfahren zur Einziehung dieser Straße abgeschlossen worden ist.  
Vorhandene Fußwege werden bei der Planung berücksichtigt. 
 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen.  
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Die Stellungnahme des Dortmund Airport wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise über die CTR-Zone werden den Vorhabenträgern mitgeteilt und 
ebenfalls als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen.  
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Die Stellungnahme der BR Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie vom 
08.08.2019 wird zur Kenntnis genommen, die Hinweise wurden in den Entwurf 
zur Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
Eine ergänzende Beteiligung an E.ON SE Mining Management und RAG 
Aktiengesellschaft wird nachgeholt. Die Stellungnahmen sind Teil der 
vorliegenden Abwägung. Die E.ON SE Mining Management und die RAG 
Aktiengesellschaft haben dabei keine Bedenken gegen das Verfahren geäußert. 
 
 
Abwägungsempfehlung der Verwaltung 
 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
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Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belangen wurden keine Bedenken geäußert bzw. keine Anregungen zum 
Bauleitplanverfahren gemacht: 

• Unitymedia NRW GmbH 
• BR Münster 
• LWL, Denkmalpflege und Baukultur NRW 
• Landwirtschaftskammer NRW 
• OpenGrid 
• Polizei 
• Industrie- und Handelskammer NRW 
• Handwerkskammer NRW 
• Evangelischer Kirchenkreis 
• E.ON SE Mining Management 
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Die Stellungnahme der Stadt Holzwickede wird zur Kenntnis genommen und im 
Planverfahren berücksichtigt. 
Die geplante Erweiterung des Baumarktes im Teilbereich B wurde im 
Arbeitskreis des „Regionalen Einzelhandelskonzeptes für das östliche Ruhrgebiet 
und angrenzende Bereiche“ (REHK) beraten. Die Kriterien des REHK sind erfüllt, 
so dass der regionale Konsens am 28.09.2018 erteilt wurde.  
Auch die angestrebten Einzelhandelsentwicklungen der weiteren Teilbereiche 
sollen im Vorfeld auf die Bauleitplanung im Arbeitskreis REHK angesprochen 
werden. Auswirkungsanalysen können jedoch erst bei vorliegenden Bauvorhaben 
erstellt werden. Grundsätzlich werden im Bebauungsplan nur Nutzungen 
zugelassen, deren Hauptsortiment nicht-zentrenrelevant ist. Es können jedoch 
zentrenrelevante Nebensortimente angeboten werden, wenn diese im Einklang mit 
den Vorgaben der Landesplanung beschränkt werden. Dies wird im Planentwurf 
entsprechend umgesetzt.  
 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
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Die Stellungnahme der Stadt Bergkamen wird zur Kenntnis genommen und im 
Planverfahren berücksichtigt. 
Die geplante Erweiterung des Baumarktes wurde im Arbeitskreis des „Regionalen 
Einzelhandelskonzeptes für das östliche Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche“ 
(REHK) beraten. Die Kriterien des REHK sind erfüllt, so dass der regionale 
Konsens am 28.09.2018 erteilt wurde. 
Die Hinweise zu den Teilbereichen D, F und I werden ebenfalls zur Kenntnis 
genommen. Auch die angestrebten Einzelhandelsentwicklungen der übrigen 
Teilbereiche sollen im Vorfeld auf die Bauleitplanung im Arbeitskreis REHK 
angesprochen werden, sobald hier konkrete Planungen bestehen. Grundsätzlich 
werden im Bebauungsplan nur Nutzungen zugelassen, deren Hauptsortiment 
nicht-zentrenrelevant ist. Es können jedoch zentrenrelevante Nebensortimente 
angeboten werden, wenn diese im Einklang mit den Vorgaben der Landesplanung 
beschränkt werden. Dies wird im Planentwurf entsprechend umgesetzt.  
 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
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Die Stellungnahme der Stadt Witten vom 22.07.2019 wird zur Kenntnis 
genommen. Die Stadt Witten wird im weiteren Verfahren beteiligt.  
 
Das genannte Zielabweichungsverfahren bezieht sich lediglich auf den Teilbereich 
B, welcher jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Abwägung ist. Im Übrigen 
entsprechen die geplanten Änderungen der Teilfläche 2 und 3 den Vorgaben der 
Landesplanung.  
 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme teilweise zu folgen. 
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Von folgenden Nachbargemeinden wurden keine Bedenken geäußert bzw. keine Anregungen zum Bauleitplanverfahren gemacht: 
• Stadt Schwerte (Ruhr) 
• Stadt Kamen 
• Stadt Herdecke 
• Stadt Unna 


